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§ 68 Stmk. BauG Lagerung
gefahrlicher Stoffe

Stmk. BauG - Steiermarkisches Baugesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.09.2025

Bauwerke oder Bauwerksteile, in denen gefdhrliche Stoffe gelagert werden, missen so ausgefihrt sein, dass eine
Gefahrdung des Lebens und der Gesundheit von Personen sowie eine Gefahrdung der Umwelt durch das Entweichen

oder das Eindringen dieser Stoffe in den Boden verhindert werden.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 13/2011

In Kraft seit 01.05.2011 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=13/2011&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 68 Stmk. BauG Lagerung gefährlicher Stoffe
	Stmk. BauG - Steiermärkisches Baugesetz


